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Betreff: 

 

Neuberechnung des kalkulatorischen Zinssatzes 

 

 

Anlagen: 

 

Keine  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der kalkulatorische Zinssatz des Anlagevermögens wird ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 

0,70 % festgelegt.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

Keine 

    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Keine 

 
 

 

Begründung: 

 

Nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg gehört die an-

gemessene Verzinsung des Anlagekapitals, neben den Abschreibungen, zu den nach be-

triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Gebührenbemessung. 

 

Der kalkulatorische Zinssatz wurde zuletzt 2023 auf 0,55 % festgelegt. Da der Zinssatz in 

Abhängigkeit vom Zinsniveau am Kapitalmarkt kalkuliert wird, ist eine regelmäßige An-

passung erforderlich. 

 

Die Neuberechnung des langfristigen durchschnittlichen Mischzinssatzes der Stadt 

Lörrach ergibt einen Wert von 0,69 %. 

 

Berechnungsgrundlage des Mischzinssatzes sind einerseits die tatsächlichen Zinszahlun-

gen für städtische Darlehen (ohne zinsverbilligte Darlehen) und andererseits die Zinsent-

wicklung von festverzinslichen Wertpapieren (Bericht Bundesbank). Der errechnete lang-

fristige Mischzinssatz ergibt sich aus dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Diese Be-

rechnung wird vom Innenministerium in der Leitlinie zur Kommunalen Kostenrechnung in 

Baden-Württemberg als einheitliches Berechnungsmuster empfohlen. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, den kalkulatorischen Zinssatz ab 2025 auf 0,70 % zu erhöhen. 

 

 

 

 

(Kleinmagd)   
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